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Nacht- und Sonntagsarbeit von Lernenden In Kürze

Nach verschiedenen

Rekursen ist die Regelung der

Nacht- und Sonntagsarbeit

von Lernenden in Kraft

getreten. Die Regelung gilt

auch für Spitex-Betriebe,

die sich in der Ausbildung

engagieren.

(FI) Das Staatssekretariat für
Wirtschaft Seco erteilte im Juli letzten
Jahres eine Globalbewilligung für
Nacht- und Sonntagsarbeit für
Lernende im Gesundheits- und
Sozialwesen. Sie regelt die
maximalen Nacht- und Sonntagseinsätze.

Lernende dürfen z. B. nur mit
ihrem Einverständnis zu Nacht-
und Sonntagsarbeit herangezogen

werden, und sie dürfen
grundsätzlich nicht mehr als sechs

aufeinander folgende Tage arbeiten.

Auch dürfen vor und nach

Schultagen keine Nachteinsätze

geleistet werden und für Sonnoder

Feiertagsarbeit, die länger
als fünf Stunden dauert, muss ein
Ersatzruhetag gewährt werden.

Rekurs abgewiesen

Nachdem der Rekurs verschiedener

Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen am 1. September

2005 abgewiesen worden ist,
ist die Regelung ab sofort in Kraft.

Sie gilt für alle Lehrbetriebe, die
Lernende im Gesundheits- und

Sozialwesen ausbilden - also
auch für Spitex-Betriebe, die

Fachangestellte Gesundheit,
Pflegefachpersonen und Hauspflegerinnen

ausbilden (obwohl
Hauspflegerinnen in der Globalbewilligung

nicht speziell erwähnt
werden).

Weitere Auskünfte

Die Globalbewilligung kann unter

www.seco.admin.ch (Arbeit/
Arbeitnehmerschutz / Frauen /
Jugendliche) als pdf-Datei
herunter geladen werden.

Nähere Auskünfte sind erhältlich
bei fritz.weber@seco.admin.ch,
Telefon 031 322 29 50. Die
Geschäftsstellen der kantonalen Spi-
tex-Verbände helfen bei Bedarf
ebenfalls gerne weiter.

Dach-Oda wählt
Geschäftsführer
Urs Sieber, gegenwärtig beim
Departement Berufsbildung des

Schweizerischen Roten Kreuzes

tätig, tritt auf den 1. Januar 2006

die Stelle als Geschäftsleiter der
Dach-Oda Gesundheit an. Diese
nationale Dachorganisation der
Arbeitswelt Gesundheit wurde
im Mai gegründet. Gründungsmitglieder

sind: H+ Spitäler der
Schweiz, Curaviva, Spitex
Verband Schweiz, Schweizerischer
Verband der Berufsorganisation

im Gesundheitswesen und
Schweizerische Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren. Die
Dach-Oda befasst sich mit Aus-
und Weiterbildungsfragen.

Ohne fremde
Hilfe Baden!

< Nie mehr ausrutschen
• Sicher und bequem
ein- und aussteigen

So einfach funktioniert der Badelift:

langsam
Vollbad geniessen
und wieder
langsam
hinauffahren
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